
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

des Abgeordneten Peter Schmiedlechner 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Lebensmittelherkunftskennzeichnung tatsächlich umsetzen 

eingebracht im Zuge der Debatte in der 252. Sitzung des Nationalrats am 28. Februar 
2024 über den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über das 
Volksbegehren (2174 d.B.) "Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!" 
(2429 d.B.) - TOP 4. 

Das Volksbegehren „Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!" wurde 
von 149.891 Österreicherinnen und Österreichern unterstützt. Im Volksbegehren 
erhoben wurde die folgende Forderung: 

Der Gesetzgeber möge bundesverfassungsgesetzliche Maßnahmen treffen, 
um eine sofortige und umfassende Lebensmittelherkunftskennzeichnung 
einzuführen. 

Durch deren Umsetzung wird eine wesentlicher Beitrag zum Klima-, Umwelt-, 
Gesundheitsschutz und zum Erhalt der regionalen Arbeitsplätze erreicht. Eine 
Verankerung der Lebensmittelversorgung unserer Bevölkerung mit heimisch
regional erzeugten Lebensmitteln in der Bundesverfassung gewährt die 
Verfügbarkeit und ist als Grundrecht abzusichern. 

Begründung: 
Mit diesem Volksbegehren werden weitere wichtige Themen umgesetzt! 

• Einschränkung der Lebendtiertransporte 
• Verbesserung des Klimas 
• Schutz unserer Umwelt 
• Förderung der regionalen Wertschöpfung 
• Förderung der heimischen Arbeitsplätze 
• Wesentliche Verbesserung der Kaufentscheidung der Konsumenten. 
• Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung 

Nach der Debatte über das Volksbegehren im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und 
Energie steht nunmehr der Antrag, der Nationalrat wolle diesen Bericht zur Kenntnis 
nehmen. Da eine Kenntnisnahme jedoch keinerlei Pflicht, tatsächlich eine 
Lebensmittelherkunftskennzeichnung umzusetzen, bedeutet, stellen die unterfertigten 
Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
„Die Bundesregierung wird aufgefordert dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zur 
Einführung einer umfassenden Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln 
zuzuleiten." 
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